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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 05.09.2018 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 10 GeschO 

 

 

Anfrage 

In Bebauungsplänen erfolgen regelmäßig Festsetzungen zur zulässigen Bauhöhe. Oberhalb dieser 

Bauhöhen gibt es starke Beschränkungen bei der Genehmigung von Dachnutzungen. Siehe dazu 

auch beiliegendes Konzeptpapier der Wählervereinigung Mehrwertstadt Erfurt. 

 

1. Kann der Stadtrat  diesbezüglich auf die zuständigen Genehmigungsbehörden 

(Bauaufsicht, Stadtplanungsamt etc.) Einfluss nehmen? 

 

2. Ist der Stadtrat gewillt, sich dieser Sache anzunehmen und eine Nutzung von Gründächern 

auch oberhalb der zulässigen Bebauungshöhe zu unterstützen und auch bei den 

Genehmigungsbehörden durchzusetzen? 

 

3. Falls es seitens der Genehmigungsbehörde bzw. des Stadtrates negative Aussagen zur 

Genehmigung gibt, welche Gründe gibt es dafür? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Konzeptpapier 

 

 

 

02.08.2018, gez. xx xxxxxxxx   

Datum, Unterschrift 
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